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hl Datum 

SpG/40/92/Wr/Br 
Dr. Wrbka 

51 28.2.95 

Entwurf eines Bundesgesetzes mit 
dem das Tierärztegesetz geändert wird 

Die Wirtschaftskammer österreich beehrt sich, 25 Kopien ihrer 

zu dem oben genannten Entwurf erstatteten Stellungnahme mit der 

Bitte um gefällige Kenntnisnahme zu übermitteln. 

Anlage 
25 Kopien 

WIR�SCHAFTSK�ER ÖSTER�EICH 
FUR DEN GENERALSEKRETAR: 

Dr. He�bka 

Kogie an: BMGK z.K. 
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Bundesministerium für 
Gesundheit und Konsumentenschutz 

Radetzkystr 2 
1031 Wien 

Ihr Zeichen:· 
30.511/24-111/10/94 
v. 12.1.95 

Unser Zeichen 
SpG 40/92/Wr/Br 
Dr. Wrbka 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem 
das Tierärztegesetz geändert wirdJ 
Ent.wurf des· DM Glt 

Wiedner Hauptstraße 63 
A-I045 Wien 

Telefon 0222/50105-0 
Telefax 0222/50206-250 

Datum: 
23.2.95 

Die wirtschaftskammer österreich dankt für die Übermittlung des 
gegenständlichen Entwurfes und beehrt sich, wie folgt Stellung 
zu nehmen. 

Der neue § 4a Ahs 5 wUrde indirekt eine Änderung des 
ArzneiwareneinfuhrG, BGBl 1993/97, mit sich bringen, das an 
sich die Einfuhr von Arzneim1tteln abschließend regelt und 
grundsätzlich für jede Einfuhr eine entsprechende Einfuhr
bewilligung vorschreibt. 

Die vorgesehene Regelung kann nur dann akzeptiert werden, wenn 
sie tatsächlich durch EU-Recht zwingend vorgeschrieben ist. 

WIRTSCHAFTSKAMMER ÖSTERREIC 
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Ing. Leopold Maderthaner Dkfm.Dr. GUnter Stummvoll 
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